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 Veröffentlicht am 24.09.1986

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §122 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Die Beurteilung der Frage, ob das Ö<nen eines Tachographen ohne nachfolgende diesbezügliche Meldung beim

Dienstgeber als untreues Verhalten im Sinne des § 122 Abs 1 Z 3 ArbVG angesehen werden muss, hängt weitgehend

davon ab, welche Bedienungsmaßnahmen eines Fahrers an einem Tachographen noch als üblich oder als vom

Eigentümer des Fahrzeuges toleriert angesehen werden können.
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